
Pacht-/Nebenkostenabrechnung _______

Einreichungsfrist 30.09.________
     info@sbf-radebeul.de

     Fax: 0351/89719-70

Parzelle:

Name :

Anschrift:

Tel.-Nr. für Rückfragen:

E-Mail-Adresse:

Bitte skizzieren/beschreiben Sie den Standort der Strom- und Wasserzähler.

Strom:
Zählernummer:

Zählerstand:

Beschreibung:

Wasser:
Zählernummer:

Zählerstand:

Ende Eichfrist:

Beschreibung:

sonstiges:
Bitte zutreffendes ankreuzen und ggf. Standort und Nummer ergänzen

außervertragliche Nutzung? Ja nein

               Grund :

Postfach vorhanden? Ja nein

Stellplatz vorhanden? Ja nein

Kabine vorhanden? Ja nein

eigene Grube vorhanden? Ja nein

Wenn eigene Grube vorhanden ist, bitte Grubenprotokoll beilegen. (Seite 2)

Standort/Lage der Zähler

Standort/Lage der Zähler

1/2



Pacht-/Nebenkostenabrechnung _______

Einreichungsfrist 30.09.________
Grubenprotokoll:

Datenblatt dient als Betriebstagebuch entsprechend § 4 Absatz 4

Erfassung von abflusslosen Gruben entsprechend Kleinkläranlagenverordnung vom 19. Juni 2007

Art der Anlage

Jahr der Errichtung

Jahr der Inbetriebnahme

Größe

Bauart

letzte Dichtigkeitsprüfung

Betrieb und Kontrolle der Anlage entsprechend § 4 und § 5

letzte Entleerung am:

durch:

Ergebnis der regelmäßigen Eigenkontrolle Dichtheit / Füllstandskontrolle

Datum/Uhrzeit der Kontrolle

Durch Kontrolle des Füllstandes konnte offensichtlich festgestellt werden,

dass die abflusslose Grube dicht ist

Die Anlage ist offensichtlich in keiner Weise baufällig

Es wurden nachfolgende Mängel festgestellt

Durchgeführte Wartungs- und Reparaturarbeiten, Mängelbeseitigungen:

Betriebsstörungen im Zeitraum:

Anmerkungen:

Ort/Datum: Unterschrift:

Anmerkungen

* Der Gesetzestext kann in der Verwaltung eingesehen werden.

Die Überwachung hat entsprechend §5 Absatz 2 durch Sichtkontrolle der Anlage anlässlich der Fäkalienabfuhr oder Entleerung der abflusslosen 

Grube zu erfolgen.

Der Nachweis der Prüfung ist jährlich bis spätestens 31.12. in der Verwaltung, zur Führung eines Betriebsbuches, abzugeben.

Fehlende Nachweise und Kontrollen können, entsprechend der Kleinkläranlagenverordnung, Ordnungsentgelte nach sich ziehen. Für das Führen des 

Betriebsbuches ist der Betreiber verantwortlich.

Die Anmeldung der bestehenden abflusslosen Gruben bei der zuständigen abwasserbeseitigungspflichtigen Körperschaft erfolgt über das Bilz-Bad.
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